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I .  Räum1 icher Geltungsbereich 

Der Bebauungsplan erfaßt einen durch die Rodenseelstraße, Lahnbeckestraße 
und der Straße "Im Helf" umgrenzten Bereich. 

Das Verfahrensgebiet ist durch eine Signatur eindeutig festgesetzt. 

11. Derzeitige planungsrechtliche Situation 

Für den von dem Bebauungsplan erfaßten Bereich liegt der Bebauungsplan 
Nr. 38/72 "Lahnbeckestraße/Rodenseelstraße zugleich I. Änderung zu 
6167" vor. 

Der Bebauungsplan ist seit dem 11.12.1976 rechtsverbindlich. 

Der Rat der Stadt hat am 22.02.1984 einen Beschluß zur Ergänzung der 
älteren rechtsverbindlichen Bebauungspläne mit Gewerbegebietsfest- 
setzungen gefaßt, der die Umstellung der Bebauungspläne auf die geltende 
Baunutzungsverordnung von 1977 zum Inhalt hat. 

I I I .  Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan sowie Anderung des vorhandenen 
Planungsrechts 

Der F1ä~henn~tzungsplan hat sich in seinen Darstellungen an den Festsetzungen 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes orientiert und so die Inhalte als 
Zielaussage bestätigt. 

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan enthält als nachrichtliche Ubernahme 
die Grenze des Landschaftsschutzgebietes. Ein Teil des Gewerbegebietes 
1 iegt noch innerhalb der Umgrenzung. Da diese Flächen planungsrechtl ich und 
auch real dem Landschaftsschutz entzogen sind, wird im Vorgriff auf die 
erforderliche Aufhebung auf eine neuerliche nachrichtliche Ubernahme 
verzichtet. 



die gemeindliche Entwicklungsplanung trifft für den Planbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 13/85 keine Aussage. 

IV. Städtebauliche Situation 

In den vergangenen Jahren haben sich in zunehmendem Maß Verbrauchermärkte 
und SB-Warenhäuser -großflächige Einzelhandelsbetriebe- sowie Einkaufs- 
zentren an nicht integrierten Standorten, also ohne Einbindung in die 
Zentrenstruktur, angesiedelt. Bevorzugt wurden von den Investoren für solche 
Einrichtungen Gewerbegebiete, die in der Regel an der Peripherie der 
Siedlungseinheiten liegen und eine gute Verkehrsanbindung haben. 

Diese Konsumangebote außerhalb der Stadtteilzentren, aber auch die schwer 
lösbaren Probleme des ruhenden und fließenden Verkehrs in den historisch 
gewachsenen Einkaufsge'bieten, führten zu veränderten Einkaufsgewohnheiten 
der Verbraucher. So hat sich der Konsument vom täglichen Einkauf auf 
einen konzentrierten Mehrtage- oder Wocheneinkauf umgestellt, der im 
Regelfall unter Benutzung des Kfz abgewickelt wird. Dies wiederum hat auch 
den bisher bodenständigen Einzelhandel bewogen, aus den Zentren an die 
Peripherie zu gehen, da auf der 'grünen Wiese', die Standortanforderungen 
-große überbaubare Flächen, geringere Bodenpreise und gute Verkehrsanbindung- 
fast immer erfüllt werden. Unterstützt wird dieser Trend zudem noch durch einen 
erhöhten Kostendruck, besonders im Personalbereich. Auch die Notwendigkeit, 
ein breitgestreutes Sortiment vorzuhalten, führt zu dem Zwang größerer Betriebs- 
einheiten. 

Diese Entwicklung hat auf die städtebauliche Entwicklung häufig negative 
Auswirkungen : 

- Verdrängung des ortsansässigen, auch für den Fußgänger gut erreich- 
baren Einzelhandels mit der Folge, daß Nicht-Autofahrer, z.B. Junge, 
Alte und sozial Schwache nicht mehr wohnungsnah versorgt sind. 



- Zerstörung der kleinräumigen Stadtstrukturen durch die Entwicklung 
mit der Gefahr von Umsatzrückgängen in den kleineren Läden und letzt- 
endlich des Absterbens dieser Läden. Einhergehend damit erfolgt dann 
häufig ein Wechsel der Ladenbesitzer, deren Nutzungsnachfolger Waren 
und Güter für andere Zielgruppen (wie z.B. Schnellrestaurants) anbieten 
und dadurch qualitativ die Wohnbereiche verarmen. 

- Schwächung der gewachsenen Ortszentren, die bisher fußläufig erreich- 
bar waren, in ihrer Funktion als Versorgungszentren für eine im Ein- 
zugsbereich lebende Mantelbevölkerung durch das Absterben privater 
Infrastruktur durch Abwanderung stadtteilverbundener Bewohner, was die 
Kontinuität des örtlichen Gemeinwesens inf rage stellt. Dieses könnte 
zur Folge haben, daß dem Landesentwicklungsprogrammgesetz (insbesondere 
55 6 und 7)  und dem Ratsbeschluß zur "Räumlich-funktionalen Ordnung" 
des Stadtgebietes nicht mehr Rechnung getragen werden kann. 

- Verringerung des Angebotes an gewerblich nutzbaren Flächen bzw. vor- 
handenen Gebäuden mit der Folge, daß die Gemeinde zu immer weiteren 
Bereitstellungen von gewerblichen Bauflächen überwiegend für das 
produzierende und verarbeitende Gewerbe in bisher unbesiedelten Ge- 
bieten gezwungen wird. 

Für den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 38/72 "Lahnbeckestraßel 
Rodenseelstraße zugleich I. Änderung zu 6/76" gilt die BauNVO in der 
Fassung von 1968, die hinsichtlich der Zulässigkeit von Einkaufszentren 
und Verbrauchermärkten, die außerhalb von Kerngebieten errichtet werden 
sollen, eine schwächere Aussage trifft. 

Diese besonderen städtebaulichen Gründe erfordern eine Änderung der 
verbindlichen Bauleitplanung. 

Das Gewerbegebiet selbst ist überwiegend besiedlt. Für Gewerbeansiedlungen 
bestehen nur noch geringere oder dann Kapazitäten, wenn vorhandene Nutzungen 
aufgegeben werden. Ziel ist es, die Flächen, die durch Umnutzungen künftig 
disponibel werden, wieder einer nach Möglichkeit arbeitsplatzintensiven 
gewerblichen Nutzung zuzuführen. 



Um darüber hinaus durch entsprechende Nutzungseinschränkungen sicher- 
zustellen, daß die Planung den heutigen Ansprüchen an gesundes Wohnen 
und Arbeiten gerecht wird, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
notwendig; die bloße Umstellung auf die neue BauNVO reicht nicht aus. 

V. Ziele und Zwecke der Planung und Planinhalte 

a) Änderung des Planungsrechts durch das Umstellen auf die neue BauNVO 

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. September 1977 (BGB1. I S. 1763) trifft im 5 1 1  Abs. 3 Rege- 

@ lungen für die Zulässigkeit von Einkaufszentren, großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben und Handelsbetrieben. Danach sind solche Ein- 
richtungen, außer in Kerngebieten, nur noch in für sie festgesetzten 
Sondergebieten zulässig. Grpßf lächige Einzel handelsbetriebe und ver- 
gleichbare sonstige Handelsbetriebe sind nur dann in anderen Bau- 
gebieten zulässig, wenn sie sich nach Art, Lage oder Umfang auf die 
Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nur wesentlich auswirken 
können. Da in den Bereichen, in denen Gewerbe- und Industriegebiete in 
rechtsverbindlichen Bebauungsplänen festgesetzt sind, heute für die 
Beurteilung eines Bauvorhabens oder einer Nutzungsänderung unter- 
schiedliche Fassungen der Baunutzungsverordnung als Prüfungsmaßstab 
angewendet werden müssen, ist es erforderlich, um Gleichbehandlung zu 
garantieren, einen einheitlichen Beurteilungsmaßstab für die Prüfung 
der Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelsbetriebe zu schaffen. Dies 
ist mit der Aufstellung des Bebauungsplanes erreicht. 

b) Änderung der bisher möglichen Nutzungen 

Nach dem bisher geltenden Planungsrecht war eine gewerbliche Nutzung 
planungsrechtlich ohne entsprechende Nutzungseinschränkung zulässig, 
so da8 nur Einschränkungen im Baugenehmigungsverfahren über die ge- 
werbeaufsichtliche Prüfung erfolgen konnten. Abstände zur benachbarten 
Wohnbebauung und zur Rodenseelstraße zur räumlichen Trennung unver- 



träg1 icher Nutzungen gegliedert. 

Daher setzt der Bebauungsplan durch Text fest: 

"Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO werden die Gewerbegebiete wie 
folgt gegliedert: 

Nicht zugelassen sind die BetriebeIAnlagen in 

GE1 der Abstandsklasse I - V111 
GE2 der Abstandsklasse I - V11 
GE3 der Abstandsklasse I - V1 

der Abstandsliste zum Rd. Erl. d. Ministers für Arbeit, Gesund- 
heit und Soziales in der Fassung vom 09.07.82 (MB1. NW 1982, 
S. 1376, SMB1. NW 280) sowie Betriebe und Anlagen mit ähnlichem 
Emissionsgrad". 

Die Abstandsliste, die Bestandteil des Bebauungsplanes ist, liegt der 
Begründung als Anlage bei. 

Die Einstufung in diese Abstandsliste ist so angelegt, daß nach dem 
Wortlaut aes Erlasses davon auszugehen ist, "daß bei Einhaltung oder 
Überschreitung der angegebenen Abstände Gefahren, erhebliche Nach- * teile und erhebliche Belästigungen durch den Betrieb der entsprechenden 
Anlage in den umliegenden Wohngebieten nicht entstehen, wenn die An- 
lage dem Stand der Technik entspricht". 

Um jedoch im Einzelfall die Aufhebung von Beschränkungen zu er- 
leichtern, wenn z.B. durch über den Stand der Technik hinausgehende 
Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen die Emission geringer sind als 
im Regelfall setzt der Bebauungsplan gem. $31 Abc. 1 folgende Aus- 
nahmeregelung fest: 

"Als Ausnahme von den 0.g. Nutzungseinschränkungen sind 
Anlagearten des nächstgrößeren Abstandes der Abstandsliste 
zulässig, wenn die Einhaltung der für die Umgebung zulässigen 
Immissionswerte nachgewiesen wird". 



Das vom Bebauungsplan Nr. 3/86 erfaßte GeNerbegebiet ist mit Betrieben 
besetzt, die in den festgesetzten Gebietskategorien GE1 bis GE2 unter- 
gebracht werden dürfen. Einzelne hier ansässige Betriebe überschreiten 
die Mindestabstände erheblich, so daß davon auszugehen ist, daß die 
zulässigen Immissionswerte in den benachbarten Wohngebieten weit 
unterschritten werden. 

C) Kennzeichnungen 

Der Bebauungsplan enthält eine Kennzeichnung, daß sämtliche Flächen 
im Verfahrensgebiet im Einflußbereich früheren Untertagebergbaus 
liegen. Eine Abstimmung mit dem ehemaligen Bergbaubetrieb Bergbau AG 
Lippe hat ergeben, daß im Verfahrensgebiet die Schächte Centrum 4 und 
6 verlaufen. Auf Empfehlung der Bergbau AG Lippe sind in den B-Plan 
Kennzeichnungen für den Schachtschutzbereich aufgenommen werden. Das 
entspricht auch der Forderung der Bergbaubehörde. Der rechtsverbindliche 
B-Plan Nr. 38/72 enthält eine solche Kennzeichnung nicht. 

d) Änderung der Rechtsgrundlagen 

An 01 .01.87 ist eine Änderung der BauNVO in Kraft getreten, die im 
§ 11 Abs. 3 eine Änderung der Vermutungsgrenze von 1500 auf 1200 m2 
Geschoßf läche für großflächige Einzelhandelsbetriebe etc. zum Inhalt hat. 
Da die Änderungsverordnung nach den Uberleitungsvorschriften auf dem 
B-Plan Anwendung finden, werden die auf dem B-Plan abgedruckten Rechts- 
grundlagen ergänzt. 

V 1  . Zahlenwerte 
a) Dichtewerte 

Gewerbegebiete GE GRZ 0,8 
GFZ 2,O 
Zahl der Vollgeschosse IV 



b) Flächengrößen 

Räum1 icher Geltungsbereich 
Gewerbegebiete GE 
Erschl ießungsstraßen 

V11 . Kosten und Finanzierung 
a) Kosten 

Für den Bebauungsplan entstehen keine Kosten. 

b) Finanzierung 

Durch den Bebauungsplan werden keine neuen Erschließungsanlagen aus- 
gewiesen. 

Erschließungsbeiträge zu den bestehenden Anlagen sowie Kanalanschluß- 
beiträge sind für das Verfahrensgebiet getilgt. 

V 1  I I. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

IX. Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitplane 

Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplanes gelten die früher 
getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Nr. 38/72 "Lahnbeckestraße/Rodenseelstraße zugleich I. Änderung 
zu 6/67'' 

als aufgehoben, soweit diese den Geltungsbereich des künftigen Bebauungs- 
planes betreffen. 

4.03.1987 
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